
Satzung zur Aufhebung 

der Satzung der Stadt Brunsbüttel 

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 

und die Abgabe von Wasser 

sowie der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung 

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 

und die Abgabe von Wasser 
 

 

Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein i. d. F. vom 

02. April 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 1994 

(GVOBl. Schl.-H. S. 304), und der §§ 1, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Schleswig-Holstein i. d. F. vom 29. Januar 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 50), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 07. April 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 147), wird nach Beschlussfassung 

durch die Ratsversammlung vom 29.08.1995 folgende Satzung erlassen: 

 

I. Die Satzung der Stadt Brunsbüttel über den Anschluss an die öffentliche Wasserver-

sorgungsanlage und die Abgabe von Wasser vom 14. Juni 1980 i. d. F. der letzten 

Änderung vom 21. Dezember 1993 tritt mit Ablauf des 31.12.1995 außer Kraft. 

 

II. Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Brunsbüttel über den 

Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Abgabe von Wasser 

vom 14. Juni 1980 i. d. F. der letzten Änderung vom 30. September 1994 tritt mit 

Ablauf des 31.12.1995 außer Kraft. 

 

III. Diese Satzung tritt am 01. Januar 1996 in Kraft. 

 

 

 

Brunsbüttel, den 13. Dezember 1995 

 

 

gez. Tange 

Bürgermeister 

 

(L.S.) 


